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ATLAS – Ausfuhr 

Entscheidung der Mitgliedstaaten zum Ende der EU-weiten 
Übergangsphase zur Umstellung auf AES-P1 

Mit ATLAS-Info 0726/25 vom 5. Februar 2025 wurde informiert, dass die Mitgliedstaaten 

am Freitag, 7. Februar 2025 über die Änderung des IRTA (Durchführungsverordnung über 

die technische Anwendung elektronischer Systeme im Rahmen des UCC) zur formellen 

Annahme abstimmen.  

In dieser Abstimmung wurde heute der Fristverlängerung über den 11. Februar 2025 hinaus 

zugestimmt. Das technische Ende für die Umstellung auf AES-P1 ist auf den 14. Dezember 

2025 verschoben. Zu diesem Zeitpunkt entfallen die im EDI-Implementierungshandbuch 

ausgewiesenen Übergangsregeln bzw. Beschränkungen für Datenfelder und Datengruppen. 

 

Im Auftrag 

Bösenberg 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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